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Die Gesundheitsbehörde Nürensdorf erlässt gestützt auf Art. 5 Abs. 2 der Abfallverord-
nung vom 16. Juni 1993 die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen. 
 
 
 
I. Organisation der Abfuhr 
 
 
1. Einsammlung beim Verursacher 

 
Die nachfolgenden Abfälle werden beim Verursacher eingesammelt. Die Häufigkeit der 
Abfuhr wird wie folgt festgelegt: 
 
Haus- und Betriebskehricht 1 x wöchentlich 
 
Sperrgut 1 x wöchentlich 
 
kompostierbare Abfälle 
März - November 1 x wöchentlich 
Dezember - Februar 2 x monatlich 
 
Papier 6 x jährlich 
Altmetall 3 x jährlich 
 
In Anwendung von Art. 14 Abs. 2 Abfallverordnung werden Betriebsabfälle, soweit sie 
vom Abfuhrwesen der Stadt Zürich (AWZ) zur Verbrennung zugelassen sind, zusammen 
mit dem Haushaltkehricht entsorgt. 
 
 
 
2. Sammlung in Sammelstellen* 

 
Es werden die folgenden Sammelstellen betrieben, bei denen die bezeichneten Abfälle 
geordnet deponiert werden können: 
 
Nürensdorf 
Werkgebäude, Maulackerstr. 15 
 
Karton Alttextilien Lederwaren 
Verpackungsglas Weissblech Aluminium 
Mineral- u. Speiseöl Kadaver Weinflaschen 
Styropor Batterien Kleinmetall 
Grubengut 
 
Oberwil 
Breitenloostrasse 
 
Verpackungsglas 
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3. Oeffnungszeiten der Sammelstellen  

 
Die Sammelstellen sind wie folgt geöffnet und frei zugänglich: 
 

Montag und Dienstag 07.30 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch 07.30 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 17.00 Uhr 
Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr 
 

Ausserhalb der Oeffnungszeiten dürfen keine Abfälle deponiert werden. 
 
 
 
4. Zulässige Abfallbehältnisse 
 
Für die beim Verursacher einzusammelnden Abfälle sind die folgenden Abfallbehält-
nisse zulässig: 
 
 
4.1 Hauskehricht 

 
- Gebührensack mit 17, 35, 60 oder 110 Liter Inhalt 
- Kehrichtcontainer, jedoch nur zur Deponierung und Bereitstellung der zugelassenen 

Gebührensäcke 
 
 

4.2 Betriebskehricht 
 
- Gebührensack mit 17, 35, 60 oder 110 Liter Inhalt 
 oder mit spezieller Bewilligung der Vollzugsbehörde, 
- Kehrichtcontainer zur offenen Bereitstellung 
 
 
4.3 Sperrgut 

 
Gebündelt und gut verschnürt oder in Einzelstücken, höchstens 180 cm lang und bis 
max. 30 kg Gesamtgewicht 
 
Jedes Bündel oder jedes Einzelstück muss mit den erforderlichen Sperrgutmarken ver-
sehen sein. 
 

 

4.4 Kompostierbare Abfälle* 

 
─ Grüngutgefässe (keine Säcke irgend welcher Art) mit 35/140/240/660 oder 800-Liter 

Inhalt 
─ gebündelter Gartenabraum und Sträucherschnitt, bis 50 cm Durchmesser und max. 

180 cm lang 
 
Den Verursachern, insbesondere den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, wird emp-
fohlen, sich privat über die Benutzung gemeinsamer Gefässe zu verständigen. 
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Die Gefässe und die Bündel müssen bei der Bereitstellung zur Abfuhr mit den erforderli-
chen Grüngut-Gebührenmarken bzw. mit einer entsprechenden Grüngut-Jahresvignette 
versehen sein. 
 
 
4.5 Papier 

 
In handlichen Grössen gebündelt und gut verschnürt. Verpackungen irgend welcher Art 
(Tragtaschen, Kartonschachteln usw.) dürfen nicht verwendet werden. 

 
 

4.6 Altmetall 

 
In Gefässen oder gebündelt bis max. 30 kg Gesamtgewicht. Grössere Gegenstände bis 
höchstens 30 kg Gewicht können einzeln bereitgestellt werden. 

 
 

 
 
II. Förderung der privaten Kompostierung 
 
 
5. Grundsatz 
 
Die private Kompostierung wird durch die gebührenpflichtige Abfuhr des Grüngutes ge-
fördert und honoriert. 
 
 
 
6. Beiträge an Einrichtungen 
 
Für die Einrichtung von Quartierkompostieranlagen werden je nach Umfang einmalige 
Beiträge gewährt. 
 
 
 
7. Beratung 
 
Den Verursachern stehen für die Einrichtung und den Betrieb privater Kompostieranla-
gen ausgebildete Berater zur Verfügung. Die Beratung für jährlich maximal 2 Stunden 
erfolgt zulasten der Gemeinde. Der weitergehende Beratungsaufwand ist durch den 
Auftraggeber an den Berater zu dem durch die Gesundheits- und Umweltbehörde fest-
gesetzten Stundenansatz direkt zu bezahlen. 
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III. Gebührenerhebung 
 
 
8. Gebührensäcke 
 
Für die Bereitstellung von Hauskehricht dürfen nur die Gebührensäcke der Interessen-
gemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG) verwendet werden. 
Deren Gebührenansätze sind für die Gemeinde verbindlich. 
 
Die Gebührensäcke können in allen einschlägigen Ladengeschäften im Einzugsbereich 
der IGKSG bezogen werden. 
 
 
 
9. Betriebskehricht* 
 
Für die Bereitstellung von Betriebskehricht und brennbaren Betriebsabfällen sind grund-
sätzlich ebenfalls die Gebührensäcke gemäss Ziff. 8 zu verwenden. Auf Gesuch hin 
kann die Vollzugsbehörde Betrieben mit grösseren oder sperrigen Kehrichtmengen die 
Verwendung von Containern ohne Gebührensäcke bewilligen. In solchen Containern 
darf kein Hauskehricht bereitgestellt werden. 
 
Jeder Container mit offenem Betriebskehricht muss mit einem Identifikationschip ver-
sehen sein. Das Gewicht des Betriebkehrichts wird gewogen. Die Verrechnung erfolgt 
direkt vom Unternehmer an den Gewerbetreibenden. 
 
Die Gesuche für Containerbewilligungen können bezogen werden bei: 
─ der Gesundheits- und Umweltbehörde Nürensdorf 
 
 
(10. Containermarken, aufgehoben)* 
 
 
10. Sperrgutmarken 
 
Jedes Sperrgutbündel oder jedes Einzelstück muss mit folgenden Marken versehen 
sein: 
 
- bis 15 kg Gewicht  1 Marke 
- über 15 kg bis 30 kg Gewicht 2 Marken 
 
Die Sperrgutmarken können bezogen werden bei 
 
- der Verwaltung der Landi Nürensdorf, Eigentalstr. 51, Birchwil 
- der Gemeindeverwaltung 
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11. Grüngutmarken* 

 
Die Grüngutgefässe sind bei der Bereitstellung mit folgenden Marken zu versehen: 
 
─ Gefässe mit 35 Liter Inhalt 1 kleine Marke oder Jahresvignette 
─ Gefässe mit 140 Liter Inhalt 1 Normalmarke oder Jahresvignette 
─ Gefässe mit 240 Liter Inhalt 2 Normalmarken oder Jahresvignette 
─ Gefässe mit  660 Liter Inhalt Jahresvignette 
─ Gefässe mit  800 Liter Inhalt Jahresvignette 
─ Bündel mit Gartenabraum/Sträucherschnitt 1 Normalmarke 
 
Der im Rahmen von Häckselaktionen bereitgestellte Sträucherschnitt ist gratis. 
 
Die Grüngutmarken können bezogen werden bei: 
─ der Landi Birchwil, Eigentalstr. 51, 8309 Birchwil-Nürensdorf 
─ der Gemeindeverwaltung Nürensdorf 
 
Die Jahresvignetten können bezogen werden bei: 
─ der Gemeindeverwaltung Nürensdorf 
 
 
 
12. Pauschalgebühren* 
 
 
12.1 Grundgebühr 

 
Die Grundgebühr wird für jedes Gebäude, aus welchem Abfälle zu entsorgen sind, er-
hoben. Bei zusammengebauten Gebäuden gilt jeder Gebäudeteil mit eigener Polizei-
nummer als selbständiges Gebäude. 
 
 
12.2 Wohnungszuschlag 

 
Der Zuschlag wird nach Anzahl der Wohnungen im betreffenden Gebäude, unabhängig 
der Wohnungsgrösse, erhoben. Für vorübergehend leer stehende Wohnungen werden 
keine Ermässigungen gewährt. 
 
Für Neubauten wird die Grundgebühr gemäss Ziff. 13.1 und der Wohnungszuschlag ab 
Bezugsbewilligung für den Rest des Kalenderjahres pro rata erhoben. 
 
 
12.3 Gewerbezuschlag 

 
Der Gewerbezuschlag wird nach Gewerbeeinheiten wie folgt berechnet: 
 
Zuschlag für Gewerbe 
bis 50m2 Gewerbe 0 Einheiten Fr. 0.00 
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50 – 500m2 Gewerbe 1 Einheit Fr. 100.00 
500 – 1000m2 Gewerbe 2 Einheiten Fr. 200.00 
über 1000m2 Gewerbe 4 Einheiten Fr. 400.00 
 
Die Zuweisung der Liegenschaften in einer der obenstehenden Kategorien erfolgt durch 
die Gesundheits- und Umweltbehörde gestützt auf die Erhebung bei Neu- oder 
Umbauten. 
 
 
12.4 Weitere Bestimmungen 

 
Für Neubauten oder bei Nutzungsänderungen  wird der Gewerbezuschlag ab Be-
zugsbewilligung für den Rest des Kalenderjahres pro rata erhoben. 
 
Die einmal getroffenen Festlegungen bleiben unverändert, solange sich die dafür 
massgebenden Grundlagen nicht verändern. Bei speziellen Verhältnissen (z.B. 
Grossobjekte) legt die Gesundheits- und Umweltbehörde auf Gesuch hin den Betrag im 
Einzelfall fest. 
 
 
 
13. Gebührenansätze 
 
Die Ansätze für die einzelnen Gebührenarten werden in einem separaten Tarif festge-
setzt. 
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IV. Schlussbestimmungen 
 
 
14. Ergänzende Weisungen 
 
Die Vollzugsbehörde kann verbindliche, ergänzende Weisungen in den jeweiligen Ab-
fallkalender oder in separate Flugblätter aufnehmen, welche in alle Haushaltungen 
zugestellt werden. 
 
 
 
15. Inkrafttreten 
 
Diese Ausführungsbestimmungen treten gleichzeitig mit der Abfallverordnung auf den 
1. Januar 1994 in Kraft. Sie ersetzen alle früheren, damit in Widerspruch stehenden An-
ordnungen und Weisungen. 
 
 
 
Nürensdorf, 24. August 1993 
 
 
Gesundheitsbehörde Nürensdorf 
Der Präsident: Der Sekretär a.i.: 
 
 
 
E. Hüppi J. Isler 
                                                           
 Tarifanpassung per 1. Januar 2002 gemäss GR-Beschluss vom 2.10.2001 


